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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.10.1987 

Geschäftszahl 

85/15/0178 

Rechtssatz 

Kubaturdifferenzen, die dem Steuerpflichtigen beim Einkauf von Holz nicht in Rechnung gestellt wurden, 
berechtigen zur Rückforderung der gewährten USt-Vergütung, da sie zu keiner USt-Vorbelastung führten. 


